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Welche Folgen hat die Abschaffung sachgrundloser  
Befristungen? 

Christian Hohendanner 
 

Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 
Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-
politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in 
seine wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 
policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary 
committees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics 
of labour market policy. 



IAB-Stellungnahme 6/2010 3 

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung ..................................................................................................... 4 

Abstract ...................................................................................................................... 4 

1 Verbreitung und Art von Befristungen .................................................................... 5 

2 Ältere Arbeitnehmer ............................................................................................... 6 

3 Neugegründete Betriebe........................................................................................ 6 

4 Fazit ....................................................................................................................... 7 

Literatur ...................................................................................................................... 8 

Anhang ....................................................................................................................... 9 
 

 



IAB-Stellungnahme 6/2010 4 

Zusammenfassung 

In dieser Stellungnahme äußert sich das IAB zu Anträgen der Fraktionen der SPD, 
Der Linken und Bündnis 90/Die Grünen zur sogenannten „sachgrundlosen Befris-
tung“ bei Arbeitsverhältnissen auf Zeit. Arbeitgeber können derzeit Mitarbeiter bis zu 
zwei Jahre lang ohne Angabe von Gründen befristet beschäftigen. Die SPD-Fraktion 
spricht sich in ihrem Antrag (Drucksache 17/1769) dafür aus, diese Möglichkeit zu 
streichen. Auch die Fraktion der Linken (Drucksache 18/1968) und die Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen (17/2922) schließen sich dieser Forderung an. Die Anträge 
der beiden Fraktionen sehen darüber hinaus vor, die gesetzliche Möglichkeit einer 
„Befristung zur Erprobung“ für neue Mitarbeiter abzuschaffen. 

Gesellschaftspolitisch ist eine weitere Zunahme von befristeten Arbeitsverträgen 
aus den in den Anträgen der drei Fraktionen genannten Gründen problematisch und 
eine Begrenzung grundsätzlich wünschenswert. Der Gesetzgeber sollte allerdings 
prüfen, ob eine weitgehende Abschaffung sachgrundloser Befristungen tatsächlich 
zu einer Verringerung befristeter Arbeitsverträge beitragen kann, inwieweit die Ein-
schränkung des Flexibilitätsspielraumes für Arbeitgeber vertretbar ist, und ob mit 
einer Abschaffung Beschäftigungsverluste einhergehen können. 

 

 

Abstract 

In this statement, the IAB comments on petitions filed by the Social Democrat 
(SPD), Left (Die Linke) and Green (Bündnis 90/Die Grünen) parliamentary parties 
on the so-called “ungrounded limitation” of employment relationships. Employers 
currently can hire personnel for a limited period of up to two years, without specify-
ing reasons for limitation. The SPD faction proposes in its petition (docu-
ment/Drucksache 17/1769) to abolish this possibility. The Left (Drucksache 18/1968) 
and Green (17/2922) factions join in this proposal. The two latter factions’ petitions 
furthermore envision the abolishment of the legal possibility of “limitation for screen-
ing purposes” for newly hired employees. 

From a social political point of view, a further increase in the number of temporary 
employment contracts is indeed problematic, for the reasons given in the cited three 
petitions, and limiting their number is generally desirable. The legislator should, 
however, verify whether an abolishment of ungrounded limitations can actually con-
tribute to reducing the number of temporary employment relationships, in how far 
restricting employers’ freedom of contracting is legitimate, and if abolishment could 
induce decline in employment. 

 

  

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/017/1701769.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/019/1801968.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/029/1702922.pdf
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1 Verbreitung und Art von Befristungen 

Im IAB-Betriebspanel – einer repräsentativen Betriebsbefragung von circa 16.000 
Betrieben – liegen Informationen über die Verbreitung von sachgrundlosen Befris-
tungen für die Jahre 2001 und 2004 vor. Demnach ist der Anteil sachgrundloser 
Befristungen an allen Befristungen (ohne Befristungen aufgrund öffentlicher Förde-
rung) zwischen 2001 und 2004 von 41 auf 48 Prozent angestiegen. In absoluten 
Zahlen hatten hochgerechnet über 700.000 Beschäftigte im Jahr 2004 einen befris-
teten Arbeitsvertrag ohne Sachgrund. Hinsichtlich der Verbreitung zeigen sich vor 
allem branchenspezifische Unterschiede (vergleiche Tabelle im Anhang). Während 
Befristungen mit Sachgrund vor allem im öffentlichen Dienst und den sozialen 
Dienstleistungsbranchen (Gesundheit und Soziales, Erziehung und Unterricht, Or-
ganisationen ohne Erwerbscharakter) und der Landwirtschaft eine große Rolle spie-
len, werden sachgrundlose Befristungen eher im verarbeitenden Gewerbe, im Be-
reich Handel und Reparatur oder im Gastgewerbe genutzt. Augenfällig ist, dass 
Branchen, die sich insgesamt eher durch eine unterproportionale Nutzung von be-
fristeten Arbeitsverträgen auszeichnen und zugleich höhere Übernahmequoten in 
unbefristete Arbeitsverhältnisse aufweisen (vergleiche Hohendanner 2010), ver-
stärkt auf sachgrundlose Befristungen setzen. 

Die Analyse der einzelbetrieblichen Einstellungspraxis zeigt, dass in etwa 80 Pro-
zent der Betriebe, die überhaupt Personen auf Basis eines befristeten Vertrags ein-
gestellt haben, über drei Viertel aller Einstellungen befristet erfolgen. Betriebe, die 
sich einmal entschlossen haben, bei Einstellungen befristete Verträge einzugehen, 
wenden diese Praxis in der Folge auch besonders häufig an (Bellmann et al. 2009: 
386). Die hohen Übernahmequoten in einigen Branchen (zum Beispiel 73 Prozent in 
der Produktionsgüterbranche im Jahr 2008, vergleiche Hohendanner 2010) sind 
zwar einerseits ein schlagkräftiges Argument für die Brückenfunktion befristeter Ver-
träge. Andererseits bestärken hohe Übernahmequoten die Vermutung, dass Befris-
tungen in vielen Fällen pauschal erfolgen, obwohl der Arbeitgeber bereits bei der 
Einstellung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis anstrebt. Entfällt die Möglichkeit der 
sachgrundlosen Befristung, ist zu erwarten, dass die pauschale und im Einzelfall 
zum Teil „unnötige“ Befristungspraxis begrenzt wird. 

Es zeigt sich allerdings, dass die Betriebe meist nur eine einzige Art befristeter Ver-
träge abschließen. Lediglich sechs Prozent der Betriebe, die 2004 befristete Ar-
beitsverträge genutzt haben (2001: fünf Prozent) setzen sowohl Befristungen mit 
und ohne Sachgrund ein. Dies spricht dafür, dass Betriebe Strategien in ihrer Per-
sonalpolitik entwickeln, um der Komplexität der Gesetzeslage zu begegnen (verglei-
che Boockmann/Hagen 2006). Daher ist auch zu vermuten, dass viele befristete 
Arbeitsverträge ohne sachlichen Grund abgeschlossen werden, obwohl ein sachli-
cher Grund besteht. Folglich ist vorstellbar, dass bei einer Abschaffung sachgrund-
loser Befristungen viele Betriebe auf die Möglichkeit der Befristung mit Sachgrund 
ausweichen. In Verbindung mit der zusätzlichen Streichung des Sachgrunds der 
Erprobung würde hingegen das Ausweichen der Betriebe auf Befristungen mit 
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Sachgrund stärker eingeschränkt. Laut IAB-Betriebspanel 2009 gaben immerhin 24 
Prozent der Betriebe die Erprobung von Mitarbeitern als wichtigstes Motiv für den 
Einsatz befristeter Arbeitsverträge an. Allerdings gibt es weder Informationen über 
den Anteil sachgrundloser Befristungen, die aus Erprobungsgründen erfolgen, noch 
darüber, wie häufig befristete Arbeitsverträge mit dem Sachgrund der Erprobung 
abgeschlossen werden. 

Des Weiteren ist es denkbar, dass Betriebe bei Wegfall der sachgrundlosen Befris-
tung verstärkt auf alternative Beschäftigungsformen wie Leiharbeit oder freie Mitar-
beit ausweichen und in der Folge lediglich eine Verschiebung innerhalb der unter-
schiedlichen Beschäftigungsformen zu beobachten ist. Inwieweit unerwünschte Ne-
beneffekte auftreten – etwa bedingt durch einen Rückgang bei den Neueinstellun-
gen oder ein Ausweichen auf alternative Beschäftigungsformen – ist eine empirisch 
offene Frage. Eine wissenschaftliche Begleitevaluation wäre jedenfalls dringend 
geboten, um möglichen Fehlentwicklungen gegenzusteuern, wenn es zu einer Än-
derung im Befristungsrecht käme. 

2 Ältere Arbeitnehmer 

Erkenntnisse über die Verbreitung sachgrundloser Befristungen nach Altersgruppen 
liegen nicht vor. Grundsätzlich werden Befristungen überproportional bei jungen 
Arbeitnehmern genutzt, während ältere Arbeitnehmer relativ selten einen befristeten 
Vertrag erhalten. In der Altersgruppe der Arbeitnehmer, die älter als 52 Jahre sind, 
betrug der Befristungsanteil im Jahr 2008 etwa fünf Prozent, in der Altersgruppe bis 
34 Jahre lag der Befristungsanteil bei etwa 20 Prozent (Mikrozensus, Destatis). Un-
tersuchungen zum Einstellungsverhalten gegenüber älteren Arbeitnehmern auf Ba-
sis des IAB-Betriebspanels 2004 verdeutlichen jedenfalls, dass Einstellungshinder-
nisse bei älteren Arbeitnehmern häufig Ursachen haben, die mit einer erweiterten 
Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung nicht zu lösen sind. 74 Prozent der Be-
triebe, die im ersten Halbjahr 2004 Einstellungen vorgenommen haben, lagen keine 
Bewerbungen Älterer Personen vor. Bei Betrieben, die trotz vorliegender Bewer-
bungen älterer Personen keine Angehörigen dieser Altersgruppe eingestellt haben, 
gaben 89 Prozent an, dass das Qualifikationsprofil oder die Persönlichkeit nicht 
passend war oder dass ältere Arbeitnehmer nicht in die betriebliche Altersstruktur 
passen (vergleiche Bellmann et al. 2006). 

3 Neugegründete Betriebe 

Im Jahr 2004 nutzten etwa 14 Prozent der Betriebe, die seit 2000 neu gegründet 
worden waren, befristete Arbeitsverträge. Der Anteil der sachgrundlosen Befristun-
gen lag bei diesen Betrieben bei 62 Prozent. Neugegründete Betriebe machen 
demnach überproportional von sachgrundlosen Befristungen Gebrauch. 61 Prozent 
dieser neugegründeten Betriebe, die sachgrundlos befristete Verträge abgeschlos-
sen haben, waren Kleinbetriebe mit bis zu zehn Beschäftigten. Insgesamt lag der 
Anteil dieser Kleinbetriebe bei allen neugegründeten Betrieben bei etwa 90 Prozent. 
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Der Anteil der sachgrundlosen Befristungen in neugegründeten Betrieben an allen 
befristeten Arbeitsverhältnissen in Deutschland betrug im Jahr 2004 etwa vier Pro-
zent. 

Zwar würde eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung für neugegründete 
Betriebe den Flexibilitätsspielraum dieser Betriebe zum Teil einschränken, allerdings 
die Anzahl der Befristungen insgesamt nur geringfügig verändern. Davon abgese-
hen fällt die überwiegende Mehrheit dieser Betriebe nicht unter den allgemeinen 
Kündigungsschutz. Insofern würde der Flexibilitätsspielraum bei Abschaffung der 
Sonderregelung für neugegründete Betriebe für die Mehrheit dieser Betriebe nicht 
übermäßig eingeschränkt. 

4 Fazit 

Letztlich hat der Gesetzgeber die nicht einfache Aufgabe, die Begrenzung des Fle-
xibilitätsspielraums für Arbeitgeber im Vergleich zu den gesellschaftlichen Folgen 
einer zunehmenden Verbreitung befristeter Arbeitsverträge abzuwägen. Einerseits 
gibt es eine Reihe von Anhaltspunkten dafür, dass die Möglichkeit befristete Verträ-
ge abzuschließen in Verbindung mit dem allgemeinen Kündigungsschutz zu kontra-
produktiven Effekten führen kann. Für den Arbeitgeber bestehen zum Teil Anreize, 
eher eine neue Arbeitskraft wiederum befristet einzustellen, als sich dauerhaft an 
eine Arbeitskraft zu binden. Andererseits bestünde bei Abschaffung der sachgrund-
losen Befristung möglicherweise das Risiko, dass sich Arbeitgeber bei Einstellungen 
zurückhalten und ihr Flexibilitätsspielraum eingeschränkt wird. Aus diesem Grund 
muss sich der Gesetzgeber die Frage stellen, ob die Abschaffung sachgrundloser 
Befristungen vordringlich ist, da sich gerade Branchen mit hohen Anteilen sach-
grundloser Befristungen eher durch eine unterproportionale Nutzung von befristeten 
Arbeitsverträgen insgesamt auszeichnen und zugleich höhere Übernahmequoten in 
unbefristete Arbeitsverhältnisse aufweisen. 
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Anhang 

Tabelle 
Der Anteil sachgrundloser Befristungen an allen befristeten Arbeitsverträgen*  
im ersten Halbjahr 2001 und 2004 
 2001 2004 
 
Land- und Forstwirtschaft 17 12 
Bergbau und Energie 61 50 
Nahrung und Genuss 45 57 
Verbrauchsgüter 49 68 
Produktionsgüter 63 66 
Investitions- und Gebrauchsgüter 64 64 
Baugewerbe 57 52 
Handel und Reparatur 63 72 
Verkehr und Nachrichtenübermittlung 45 61 
Kredit- und Versicherungsgewerbe 40 53 
Gastgewerbe 20 54 
Erziehung und Unterricht 11 29 
Gesundheits- und Sozialwesen 30 34 
Unternehmensnahe Dienstleistungen 52 46 
Sonstige Dienstleistungen 39 40 
Organisationen ohne Erwerbscharakter 36 34 
Öffentliche Verwaltung 15 26 
 
1 bis 10 Beschäftigte 33 51 
11 bis 49 Beschäftigte 42 50 
50 bis 249 Beschäftigte 48 47 
250 und mehr Beschäftigte 39 46 
 
Exportierende Betriebe 56 62 
Betriebe in öffentlichem Eigentum 17 23 
Neugegründete Betriebe (4 Jahre und jünger) 60 62 
 
Westdeutschland 44 51 
Ostdeutschland 29 36 
Insgesamt 41 48 
* ohne Befristungen aufgrund von öffentlichen Förderungen 
Quelle:  IAB-Betriebspanel 2001 und 2004 
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